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Stäfa, 21. Dezember 2020

Privater Gestaltungsplan <Chirchbüel> - öffentliche Auflage und Anhörung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 30. Oktober 2020 unterbreiten Sie uns die Vorlage zum privaten Gestal-
tungsplan <Chirchbüel>r zur Anhörung. Die Vernehmlassung dauert bis zum 8. Januar 2021.
Der Vorstand der ZPP hat das Geschäft an der Sitzung vom 17. Dezember 2020 beraten
und dankt lhnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Anlass und Zielsetzung
Das Arealzwischen dem Gemeinschaftszentrum Zumikon und der Forchstrasse soll über-
baut werden. Das Gebiet umfasst eine Fläche von 6'673 m2, befindet sich in der Zentrums-
zone ZV5 und unterliegt einer Gestaltungsplanpflicht. Die Grundeigentümerin beabsichtigt,
das Grundstück im Baurecht zur Neuüberbauung insbesondere für junge Erwachsene und
Familien abzugeben. Zudem strebt sie eine gute Einpassung der Neuüberbauung mit Bezug
zum Ortszentrum von Zumikon an und verfolgt zeitgemässe Standards hinsichtlich Wohn-
g rundrisse, Aussenrau mgestaltung und Energ ieversorg u ng.

Die Grundlage für den Gestaltungsplan bildet das aus dem lnvestorenwettbewerb hervorge-
gangene Siegerprojekt von GWJ Architektur und S2L Landschaftsarchitekten. Der private
Gestaltungsplan <<Chirchbüel> sichert die richtungsweisenden lnhalte des Projektes und er-
möglicht gewisse Abweichungen zur Regelbauweise. Die im Gestaltungsplan festgelegten
Gesamthöhen übersteuern die zonengemässen Regelungen zur Anzahl der zulässigen Ge-
schosse und die maximalzulässige anrechenbare Geschossfläche ersetzt die Ausnützungs-
ziffer. Der Gestaltungsplan <Chirchbüel> legt eine maximale anrechenbare Geschossfläche
von 7'000 m2 fest. Damit kann je nach Belegungsgrad der Wohnungen eine Nutzungsdichte
von 160 bis 240 Personen/ha érreicht werdèn. 

-

Beurteilung aus Sicht ZPP
Die ZPP prüfte die Vorlage unter dem regionalen Blickwinkel, insbesondere der Kompatibili-
tät mit der anzustrebenden räumlichen Entwicklung der Region gemäss regionalem Raum-
ordnungskonzept und regionalem Richtplan, welchir vom ñegierungsrat am t g. Dezember
2018 festgesetzt wurde (RRB Nr. 126712018).

Würdigung
Laut rõgio-nalen Richtplan soll im Pfannenstil ein ausgewogenes Wohnraumangebot ange-
strebt werden. Mit einem bedürfnisgerechten Wohnungsbau soll den Ansprüchen aller Bevöl-
kerungsgruppen gerecht werden. Die ZPP begrüsst daher den privaten Gestaltungsplan



<Chirchbüel> zur Sicherstellung êines preisgünstigen Wohnraumangebotes füt' junge Er-
wachsene und Familien als wichtigen Beitrag zur Erreichung dieses regionalen Ziels.

Der private Gestaltungsplan <ChirchbÍiel> unterstützt weiter das regionale Ziel, die Sied-
lungsfreiräume qualitativ hochwertig und ökologisch wertvollzu gestalten. Die lntegration des
Schulhausbaches in die Aussenraumgestaltung wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Gemäss regionalem Richtplan wird im Gestaltungsplanperimeter eine hohe bauliche Dichte
angestrebt. Mit einer maximalanrechenbaren Geschossfläche von 7'000 m2 (Mca. '100 %)
erfüllt der Gestaltungsplan die regionale Vorgabe der angestrebten hohen baulichen Dichte.

Kommentare und Hinweise
1. Eiqnunosoebiet für Mischnutzunq
Der private Gestaltungsplan <Chirchbüel> sieht einen Mindestwohnanteilvon 90 % vor. Die
Region weist darauf hin, dass der Gestaltungsplanperimeter in einem Eignungsgebiet für
Mischnutzung liegt. Bei diesen besteht aufgrund der Voraussetzungen ein regionales lnte-
resse an vermehrten und gesicherten Arbeitsplatznutzungen, um das im regionalen Richþ
plan formulierte Ziele einer Erhöhung der Arbeitsplätze in der Region zu erreichen. lm Rah-
men von Nutzungs- und Sondernutzungsplanungen sollen die Gemeinden prüfen, inwiefern
eine gebietsweise Bezeichnung von Pflicht-Gewerbeanteilen oder eine weitergehende Er-
leichterung und Förderung gewerblicher Nutzungen innerhalb der bezeichneten Eignungsge-
blete zweckmässig sind. Aus den Unterlagerr gehl rriulr[ helvul, ob eitte solche Prüfung statt-
gefunden hat. Wir gehen davon aus, dass durch die Schwerpunktsetzung für dauerhaft preis-
günstiges Wohnen die Förderung von Arbeitsplatznutzungen in diesem Gebiet keine Priorität
hat.

2. Eiqnunqsqebiet für Fernwärme
Der Gestaltungsplan verlangt nach einer effizienten Energienutzung. Die Region weist darauf
hin, dass der Gestaftungsplanperimeter in einem im regionalen Richtplan aufgrund hoher
Wärmedichte bezeichneten Eignungsgebiet für Fernwärme liegt. Hier sollen die Gemeinden
im'Rahmen von Nutzungs- und Sondernutzungsplanungen prüfen, ob ein Verweis aúf eine
mögliche Fernwärme zweckmässig ist. Aus den Unterlagen geht nicht hervor, ob eine solche
Prüfung stattgefunden hat.

Abschliessende Bemerkungen
Der private Gestaltungsplan <Chirchbüel> widerspricht keinen regionalen Zielsetzungen oder
Festlegungen. Die angebrachten Hinweise ven¡¡eisen auf nutzbare Potenziale gemäss dem
regionalen Richtplan. Wir danken für die sorgfältige Prüfung unserer Anregungen. Die Re-
gion nimmt den Gestaltungsplanentwurf insgesamt zustimmend zur Kenntnis.

Wir danken lhnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und wünschen lhnen viel Erfolg für
die weiteren Verfahrensschritte.

Freundliche Grlisse

ZWECI(/ERBAND ZÜRCHER
PLANUNGSGRUPPE PFANNENSTIL

Der Präsident Der Sekretär
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Gaudenz Schwitter Christian Leisi
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